
Anlage zu VO/0835/10 

Änderungen des Gesellschaftsvertrages 
 
Alt Neu Anmerkungen 
 
§ 3 Abs. 2 
 
Gesellschafter sind die Stadt Wuppertal mit 
einem Geschäftsanteil von 102.200,-- Euro, 
die Stadtsparkasse Wuppertal in Wuppertal 
mit einem Geschäftsanteil von 51.000,-- 
Euro, die Culinaria Gastronomie Betriebs-
gesellschaft mbH in Wuppertal mit einem 
Geschäftsanteil von 25.550,-- Euro und die 
Accor Hotellerie Mercur Management 
GmbH, München, mit einem Geschäftsan-
teil von 25.550,-- Euro. 

 
§ 3 Abs. 2  
 
Gesellschafter sind die Stadt Wuppertal 
mit einem Geschäftsanteil von 104.200,-- 
Euro , die Stadtsparkasse Wuppertal in 
Wuppertal mit einem Geschäftsanteil von 
51.000,-- Euro, die Culinaria Gastronomie 
Betriebsgesellschaft mbH in Wuppertal mit 
einem Geschäftsanteil von 23.550,-- Euro  
und die Accor Hotellerie Mercur Manage-
ment GmbH, München, mit einem Ge-
schäftsanteil von 25.550,-- Euro. 
 

 
 
 
 
 
Anpassung aufgrund der bereits im 
Jahr 2006 vorgenommenen Ver-
änderung der Geschäftsanteile. 

  
§ 9 Abs. 4 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal kann den 
von der Stadt Wuppertal entsandten 
Mitgliedern des Aufsichtsrates Wei-
sungen erteilen. 
 

 
Diese Regelung wird nach § 9 Abs. 
3 eingefügt, um den Gesellschafts-
vertrag an die derzeit gütige Fas-
sung des § 108 GO NRW anzu-
passen. 

 
§ 11 Abs. 6 Satz 3 
 
Beschlüsse nach § 12 Abs. (2) a) bis f) und 
h) sowie Abs. (3) a) bis d) können nicht 
gegen die Stimmen der von der Stadtspar-
kasse  Wuppertal entsandten Mitglieder 
des Aufsichtsrates gefasst werden 
 

 
§ 11 Abs. 6 Satz 3  
 
Beschlüsse nach § 12 Abs. (2) a) bis d) 
und f)  sowie Abs. (3) a) bis d) können 
nicht gegen die Stimmen der von der 
Stadtsparkasse  Wuppertal entsandten 
Mitglieder des Aufsichtsrates gefasst wer-
den. 
 

 
 
 
Anpassung an die Veränderung 
des Aufgabenkatalogs des Auf-
sichtsrates in § 12, da § 12 Abs. 2 
lit. a) in der alten Fassung ersatz-
los wegfällt. 
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Alt Neu Anmerkungen 
 
§ 12 Abs. 2  
 
Der Aufsichtsrat entscheidet über: 
 

a)  die Geschäftsplanung, 
 
b) die Grundsätze der Organisation, 

 
c) die Grundsätze der Veranstaltungs-

planung, 
 

d) die Bestellung bzw. Abberufung und 
Anstellung bzw. Entlassung der 
Mitglieder der Geschäftsführung, 
mit Ausnahme des ersten Ge-
schäftsführers, der von der Gesell-
schafterversammlung bestellt wird. 

 
e) die Bestellung bzw. Abberufung von 

Prokuristen/Prokuristinnen, 
 

f) die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen der Gesellschaft gegen 
die Mitglieder der Geschäftsführung 
sowie die gerichtliche und außerge-
richtliche Vertretung der Gesell-
schaft gegenüber den Mitgliedern 
der Geschäftsführung, 

 
g) die Wahl des Abschlussprüfers/der 

Abschlussprüferin, 
 

h) die Übernahme von Bürgschaften, 

 
§ 12 Abs. 2 
 
Der Aufsichtsrat entscheidet über: 

 
a) die Grundsätze der Organisation, 

 
b) die Grundsätze der Veranstal-

tungsplanung, 
 

c) den Abschluss, die Änderungen 
oder die Beendigung von Anstel-
lungsverträgen mit Geschäfts-
führern, 

 
d) die Bestellung bzw. Abberufung 

von Prokuristen/Prokuristinnen, 
 

e) die Geltendmachung von Ersatz-
ansprüchen der Gesellschaft ge-
gen die Mitglieder der Geschäfts-
führung sowie die gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung der 
Gesellschaft gegenüber den Mit-
gliedern der Geschäftsführung, 

 
f) die Wahl des Abschlussprüfers/der 

Abschlussprüferin, 
 

g) die Übernahme von Bürgschaften, 
den Abschluss von Gewährverträ-
gen, die Bestellung von sonstigen 
Sicherheiten für andere sowie sol-
che Rechtsgeschäfte, die den vor-

 
 
 
 
§ 12 Abs. 2 Buchst. a) fällt ersatz-
los weg. 
 
Anpassung an die derzeit gültige 
Fassung der GO NRW, nach dem 
die Beschlussfassung über den 
Wirtschaftsplan und die Bestellung 
bzw. Abberufung von Geschäfts-
führern der Gesellschafterver-
sammlung obliegen muss. 
 
Der Abschluss bzw. die Änderung 
der Anstellungsverträge mit Ge-
schäftsführern bleibt im Zuständig-
keitsbereich des Aufsichtsrates. 
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Alt Neu Anmerkungen 
den Abschluss von Gewährverträ-
gen, die Bestellung von sonstigen 
Sicherheiten für andere sowie sol-
che Rechtsgeschäfte, die den vor-
genannten wirtschaftlich gleich-
kommen, soweit im Einzelfall der 
Betrag von 100.000,00 DM über-
schritten wird. 

 

genannten wirtschaftlich gleich-
kommen, soweit im Einzelfall der 
Betrag von 50.000 € überschritten 
wird. 

 

 
 
Anpassung an Euro 

 
§ 12 Abs. 3 
 
Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedür-
fen: 
 

a) die Festlegung der allgemeinen 
Vertragsbedingungen der Gesell-
schaft, 

 
b) Investitionen, soweit diese in der 

Geschäftsplanung nicht enthalten 
sind und den Betrag von 50.000,00 
DM übersteigen oder den Ansatz in 
der Geschäftsplanung um mehr als 
10 %, mindestens aber 50.000,00 
DM übersteigen, 

 
c) Mehraufwand gegenüber dem Ge-

schäftsplan, soweit dieser nicht 
durch Mehrertrag gedeckt ist und 
den Ertrag um 1,0 % des Gesamt-
aufwandes oder 25.000,00 DM ü-
bersteigt, 

 

 
§ 12 Abs. 3  
 
Der Zustimmung des Aufsichtsrates be-
dürfen: 
 

a) die Festlegung der allgemeinen 
Vertragsbedingungen der Gesell-
schaft, 

 
b) Investitionen, soweit diese in der 

Geschäftsplanung nicht enthalten 
sind und den Betrag von 25.000 € 
übersteigen oder den Ansatz in der 
Geschäftsplanung um mehr als 10 
%, mindestens aber 25.000 € ü-
bersteigen, 

 
c) Mehraufwand gegenüber dem Ge-

schäftsplan, soweit dieser nicht 
durch Mehrertrag gedeckt ist und 
den Ertrag um 1,0 % des Gesamt-
aufwandes oder 12.500 € über-
steigt, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an Euro 



 4

Alt Neu Anmerkungen 
d) Die Geschäftsordnung und die Ge-

schäftsverteilung der Geschäftsfüh-
rung. 

 
 

d) Die Geschäftsordnung und die Ge-
schäftsverteilung der Geschäfts-
führung. 

 
 

 
§ 16 Abs. 1 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt 
über 
 

a) die Einstellung in und die Entnahme 
von Gewinnrücklagen, 

 
b) die Feststellung des Jahresab-

schlusses, 
 

c) die Verwendung des Ergebnisses, 
 

d) die Aufnahme neuer Aufgaben von 
erheblicher Bedeutung, insbeson-
dere, wenn deren Finanzierung 
nicht dauerhaft gesichert ist, 

 
e) die Entlastung der Mitglieder der 

Geschäftsführung und des Auf-
sichtsrates, 

 
f) die Geltendmachung von Ersatzan-

sprüchen gegen Mitglieder des Auf-
sichtsrates oder Gesellschafter und 
die Wahl von Bevollmächtigten zur 
gerichtlichen und außergerichtli-
chen Vertretung der Gesellschaft in 

 
§ 16 Abs. 1 
 
Die Gesellschafterversammlung be-
schließt über 
 

a) die Einstellung in und die Entnah-
me von Gewinnrücklagen, 

 
b) die Feststellung des Jahresab-

schlusses, 
 

c) die Verwendung des Ergebnisses, 
 

d) die Aufnahme neuer Aufgaben von 
erheblicher Bedeutung, insbeson-
dere, wenn deren Finanzierung 
nicht dauerhaft gesichert ist, 

 
e) die Entlastung der Mitglieder der 

Geschäftsführung und des Auf-
sichtsrates, 

 
f) den Wirtschaftsplan, 

 
g) die Bestellung und die Abberu-

fung der Geschäftsführung,  
 

h) die Geltendmachung von Ersatz-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die derzeit gültige 
Fassung der GO NRW, nach dem 
die Beschlussfassung über den 
Wirtschaftsplan und die Bestellung 
bzw. Abberufung von Geschäfts-
führern der Gesellschafterver-
sammlung obliegen muss. 
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Alt Neu Anmerkungen 
diesen Fällen. 

 
g) die Änderung des Gesellschaftsver-

trages, 
 

h) die Zustimmung zur Abtretung, 
Veräußerung oder Belastung von 
Geschäftsanteilen und zum Beitritt 
neuer Gesellschafter, 

 
i) die Verschmelzung, Vermögens-

übertragung oder Umwandlung der 
Gesellschaft, 

 
j) die Auflösung der Gesellschaft und 

die Wahl der Liquidatoren, 
 

k) die aufgrund der Unterlagen zum 
Jahresabschluss, des Berichts des 
Aufsichtsrates und des Berichts ü-
ber die gesetzliche Prüfung zu tref-
fenden Maßnahmen, soweit dies im 
Gesellschaftsvertrag geregelt ist, 

 
l) sonstige nach Gesetz oder Gesell-

schaftsvertrag vorgesehene Fälle. 
 

ansprüchen gegen Mitglieder des 
Aufsichtsrates oder Gesellschafter 
und die Wahl von Bevollmächtigten 
zur gerichtlichen und außergericht-
lichen Vertretung der Gesellschaft 
in diesen Fällen. 

 
i) die Änderung des Gesellschafts-

vertrages, 
 

j) die Zustimmung zur Abtretung, 
Veräußerung oder Belastung von 
Geschäftsanteilen und zum Beitritt 
neuer Gesellschafter, 

 
k) den Erwerb und die Veräußerung 

von Unternehmen und Beteili-
gungen, 

 
l) den Abschluss und die Ände-

rung von Unternehmensverträ-
gen i.S. der §§ 291 und 292 Abs. 
1 des Aktiengesetzes,  

 
m) die Verschmelzung, Vermögens-

übertragung oder Umwandlung der 
Gesellschaft, 

 
n) die Auflösung der Gesellschaft und 

die Wahl der Liquidatoren, 
 

o) die aufgrund der Unterlagen zum 
Jahresabschluss, des Berichts des 
Aufsichtsrates und des Berichts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die derzeit gültige 
Fassung der GO NRW. 
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Alt Neu Anmerkungen 
über die gesetzliche Prüfung zu 
treffenden Maßnahmen, soweit 
dies im Gesellschaftsvertrag gere-
gelt ist, 

 
p) sonstige nach Gesetz oder Gesell-

schaftsvertrag vorgesehene Fälle. 
 

 
§ 16 Abs. 2 
 
Zu allen Beratungspunkten kann der Auf-
sichtsrat der Gesellschafterversammlung 
einen Vorschlag zur Beschlussfassung 
machen. Das gleiche gilt für die Ge-
schäftsführung zu den Punkten Abs. (1) a), 
c), h), i), j). 
 

 
§ 16 Abs. 2  
 
Zu allen Beratungspunkten kann der Auf-
sichtsrat der Gesellschafterversammlung 
einen Vorschlag zur Beschlussfassung 
machen. Das gleiche gilt für die Ge-
schäftsführung zu den Punkten Abs. (1) 
a), c), j), m), n).  

 
 
 
Anpassung an die Veränderung 
des Aufgabenkatalogs der Gesell-
schafterversammlung in § 16 Abs. 
1. 

 
§ 16 Abs. 3 
 
Die Gesellschafterversammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens 1.000,00 
DM mehr als die Hälfte des Stammkapitals 
vertreten sind. Kommt eine be-
schlussfähige Versammlung nicht zustan-
de, so ist eine neue Versammlung ein-
zuberufen, die ohne Rücksicht auf die Hö-
he des vertretenen Stammkapitals be-
schlussfähig ist, sofern in der Einladung auf 
diese Folge hingewiesen worden ist. 
 
 
 

 
§ 16 Abs. 3  
 
Die Gesellschafterversammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens 500 € 
mehr als die Hälfte des Stammkapitals 
vertreten sind. Kommt eine be-
schlussfähige Versammlung nicht zustan-
de, so ist eine neue Versammlung ein-
zuberufen, die ohne Rücksicht auf die Hö-
he des vertretenen Stammkapitals be-
schlussfähig ist, sofern in der Einladung 
auf diese Folge hingewiesen worden ist. 

 
 
 
 
Anpassung an Euro 
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Alt Neu Anmerkungen 
 
 
 

 
§ 17 Abs. 5 
 
Die Gesellschaft veröffentlicht im An-
hang zum Jahresabschluss individuali-
siert die Bezüge von Geschäftsführung 
und Aufsichtsrat gemäß der Neufas-
sung des § 108 GO NRW durch das 
Transparenzgesetz NRW (Stand 
17.12.2009; GV.NRW. S. 950). 
 

 
 
Anpassung an die Änderung der 
GO NRW durch das Transparenz-
gesetz. 

 
§ 23 
 
Die mit der Gründung verbundenen Kos-
ten, Gebühren und Steuern trägt die Ge-
sellschaft bis zu einem Betrag von 
4.000,00 DM. 
 

 
 
 
[entfällt] 

 
 
Die Regelung kann entfallen, da 
sie sich nur auf die Gründung be-
zieht. 

 


